
 

Datenschutz-Erläuterungen zur Übernahme der Eintragungsbekanntmachungen  
der Grundbuchverwaltung  
des Landesamtes für Vermessung 
und Geoinformation Schleswig-Holstein                                                          1 (2)                                                              Kiel, 22.11.2018 

 
 
 
 
Datenschutz-Erläuterungen zur Übernahme der Eintragungsbekanntmachung der 
Grundbuchverwaltung 
 

Im Umgang mit Ihren Daten beachtet das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein (LVermGeo SH) alle geltenden Datenschutzbestimmungen. Hier erhal-
ten Sie eine kurze Übersicht, wofür wir Ihre Daten benötigen und was damit passiert. 
 

Rechtsgrundlagen 
Das LVermGeo SH ist für Sie grundsätzlich auf der Grundlage des Vermessungs- und  
Katastergesetzes (VermKatG) vom 12. Mai 2004 in der zurzeit geltenden Fassung tätig. 
Ihre personenbezogenen Daten werden auf den folgenden rechtlichen Grundlagen verar-
beitet und gespeichert: 

 § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung 

 § 3 Landesdatenschutzgesetz und  

 §§ 12 bis 15 Vermessungs- und Katastergesetz 

 

Was bedeutet das für Sie?  
Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des  
§ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. Die Grundbuchverwaltung übermittelt uns zur Überein-
stimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster die Angaben zu den Eigentümerin-
nen und Eigentümern sowie die Erbbauberechtigten, einschließlich Eigentumsart, Eigen-
tumsanteil und Buchungsmerkmal. 
 
Die personenbezogenen Daten des Liegenschaftskatasters werden innerhalb der Landes-
regierung und an Kreise und Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben abgegeben. Juristi-
sche und natürliche Personen, die ihr berechtigtes Interesse nachgewiesen haben, kön-
nen ebenfalls die Daten des Liegenschaftskatasters mit Eigentümerangaben beziehen. 
 
Welche personenbezogenen Daten speichern wir? 

 Personenstammdaten (Name, Adresse, Geburtsdaten) 

 Eigentumsangaben (Eigentumsart, Eigentumsanteil) 

 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Die personenbezogenen Daten bleiben gespeichert, bis die Grundbuchverwaltung dem 
LVermGeo SH die Löschung einer Eigentümerin oder eines Eigentümers, von Erbbaube-
rechtigten und von Miteigentumsanteilen mitteilt. 
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Sie haben noch Fragen zu der Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten? 
Dann finden Sie weitere Angaben auf unserer Homepage in unserer Datenschutzerklärung  
unter: http://www.schleswig-holstein.de/lvermgeosh-datenschutz 
 
oder Sie wenden sich an unseren externen Datenschutzbeauftragten: 
 
Datenschutzbeauftragter des LVermGeo SH 
Herr Peer Reymann 
c/o ITQS GmbH 
Scharpenmoor 67 
22848 Norderstedt 
Telefon:  040 52877350 
Telefax:  040 52877349 
E-Mail: pr<at>itqs.de 
 

http://www.schleswig-holstein.de/LVermgeoSH-Datenschutz

